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verpfl¡chtung

Anlage: 1

Der nach wie vor anhaltend hohe Flächenverbrauch für Siedlungs- und lnfrastrukturentwicklung

sowie die damit verbundenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen gehen vorrangig zu Lasten,

landwirtschaftlich genutzter Böden. lm Sinne einer nachhaltigen Entwicklung ist es daher zu-

nächst erforderlich, alle Möglichkeiten der Vermeidung unnötiger Beeinträchtigungen und damit

unnötigen Flächenverbrauches zu nutzen, z. B. durch entsprechende Standort- oder Trassen-

wahl oder den Verzicht auf nicht notwendige Versíegelungen, Weiterhin ist es erforderlich, bei

der Realisierung der Kompensationsverpflichtung die lnanspruchnahme landwirtschaftlicher

Nutzflächen zu minimieren.

Aus díesem Grunde ist stets prioritär die Möglichkeit von Entsiegelungs- und Abrissmaßnahmen

zur Umsetzung der Kompensationsverpflichtung zu prüfen.
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Die Naturschutzbehörden sollen daher insbesondere bei der Beratung von Vorhabensträgern

und in ihren Stellungnahmen verstärkt auf diese Kompensationsmöglichkeiten hinweisen. Dabei

ist darauf zu achten, dass es sich um Maßnahmen handelt, für die keine rechtliche Verpflichtung

nach anderen Rechtsgrundlagen besteht (2. B. Baurecht, Abfallrecht).

Maßnahmen zur Beseitigung bestehender Versiegelungen sowie der Abriss nicht mehr benötig-

ter Bausubstanz sind, unter Berücksichtigung des räumlichen und funktionalen Bezuges zum

Eingriff und von Artenschutzbelangen (Lebensräume gebäudebewohnender Tierarten), gerade-

zu die,,klassischen" Ausgleichsmaßnahmen. Unter anderem bewirken sie eine Wiederherstel-

lung der Funktionsfähigkeit des Schutzgutes Boden, ermöglichen die Neuschaffung von Lebens-

räumen für Pflanzen und Tiere bzw. ermöglichen eine natürliche Sukzession und führen gg1. zu

einer Beseitigung bestehender Schäden am Landschaftsbild.

Soweit ein enger räumlicher Zusammenhang möglicher Entsiegelungs- und Abrissmaßnahmen

mit dem Eingriff nicht gegeben ist, sind diese als Ersatzmaßnahmen anzuordnen. Zum Such-

raum für Ersatzmaßnahmen wird auf $ 9 Abs. 3 SächsNatSchG venviesen.

Der Problematik einer unverhältnismäßigen finanziellen Belastung der Eingriffsverursacher

durch die oftmals immens hohen Kosten (gerade beim Abriss mehrstöckiger Gebäudesubstanz)

im Vergleich zur ökologischen Wirksamkeit der Maßnahme soll auf die in der Anlage dargestellte

Art und Weise entgegengesteuert werden.

Darüber hinaus besteht nach $ 9 a Abs. 1 S. 4 SächsNatSchG in Höhe des Eigenanteils die

Möglichkeit der Anerkennung zur Eingriffskompensation (und damit Refinanzierung) für geför-

derte Entsiegelungs- und Abrissmaßnahmen im Rahmen des Ökokontos (vgl. auch

http://www. umwelt. sachsen. de/u mwelUnatur/1 5205. htm).



Anlage

maßnahmen

1. Soweit es sich bei der Eingriffsfläche um eine Fläche ohne besondere Bedeutung für die

Funktionen des Naturhaushaltes handelt und soweit die natürlichen Bodenfunktionen nach

Entsiegelung in Relation zum Eingriff vollständig wiederhergestellt werden, kann im Regelfall

davon ausgegangen werden, dass durch die Entsiegelung die durch die Versiegelung her-

vorgerufenen funktionalen Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes kompensiert sind. Die

Bewertung sollte auf der Grundlage der,,Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzie-

rung von Eingriffen im Freistaat Sachsen"

(http://www. umwelt. sachsen.de/u mwelVnatu r/85 1 6. htm) erfolgen'

2. Durch die Entsiegelung in der Regel nicht zu kompensierende Eingriffsfolgen, wie z. B. Zer-

schneidungseffekte o. a., sind gesondert zu betrachten.

Soweit es sich bei der Eingriffsfläche um eine Fläche mit besonderer Bedeutung für die

Funktionen des Naturhaushaltes entsprechend der Handlungsempfehlung handelt, ist dem

durch eine dem Einzelfall angemessene Zusatzbeweftung Rechnung zu tragen.

Dem erheblichen finanziellen Mehraufl¡rand für den Vorhabensträger beim Abriss von Ge-

bäuden (auch Silos o. ä. Anlagen) kann durch die Anrechnung von Abrissmaßnahmen ent-

sprechend der Handlungsempfehlung (Kapitel 5.3.5 und Arbeitshilfe 15.1) Rechnung getra-

gen werden.

Entsiegelungs- und Abrissmaßnahmen können nur als Kompensationsmaßnahmen aner-

kannt werden, wenn die damit verbundene Aufwertung von Naturhaushalt und Landschafts-

bild von Dauer ist, d. h. diese Flächen nachfolgend nicht wieder versiegelt oder überbaut

werden.

lm Einklang mit den Zielendes Naturschutzes und der Landschaftspflege stehende Maß-

nahmen auf den entsiegelten Flächen, wie das Anpflanzen von Gehölzen oder das Anlegen

von Wasserflächen, führen zu einer weiteren Auñruertung dieser Flächen und damit verbun-

den zu einer weiteren Minimierung des Flächenverlustes für die Landwirtschaft.
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